
  

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

 

Frauenfeld, 25. Mai 2010 
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Einfache Anfrage von Daniel Badraun vom 31. März 2010  
�Vorbereitung auf eine mögliche Arbeitslosigkeit an Thurgauer Schulen� 

Beantwortung 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Arbeitslosigkeit ist belastend für alle Betroffenen. Wie Jugendliche diese Situation und 
andere Schicksalsschläge meistern, geht auf schulische und ausserschulische Faktoren 
zurück. Neben Schule und Gesellschaft leisten vor allem auch das Elternhaus und die 
Familie einen entscheidenden Beitrag dazu, schwierige Lebenssituationen zu bewälti-
gen. 
 
Der Regierungsrat beantwortet die gestellten Fragen wie folgt: 

Frage 1 

Es sind keine statistischen Angaben über die Häufigkeit der Arbeitslosigkeit einer Per-
son während ihres Erwerbslebens verfügbar. 

Frage 2 
Gemäss § 62 der Verfassung des Kantons Thurgau (KV; RB 101) fördert der Staat das 
Wohlergehen des Volkes, der Familie und des Einzelnen. Bezüglich Arbeit konkretisiert 
§ 67 Abs. 1 KV, der Kanton treffe Vorkehren zur Vermeidung der Arbeitslosigkeit und 
sorge für die Linderung ihrer Folgen. § 67 Abs. 2 KV ergänzt, er sorge für die Berufsbe-
ratung und Arbeitsvermittlung. Er fördere die berufliche Weiterbildung und helfe bei der 
Umschulung mit. Somit wird bereits auf Verfassungsstufe festgelegt, dass Leitlinie jegli-
chen staatlichen Handelns das Wohlergehen jedes Einzelnen ist und jede Person im 
Falle von Arbeitslosigkeit unterstützt werden soll. Der Regierungsrat hält in seinen 
Richtlinien für die Regierungstätigkeit in der Legislaturperiode 2008 � 2012 (nachfol-
gend: Richtlinien) im Kapitel �Wirtschafts- und Lebensraum� fest, trotz der wirtschaftlich 
erfreulichen Entwicklung der letzten Jahre sei das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit 
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und der Arbeitslosigkeit jugendlicher Personen noch nicht beseitigt. Die bereits beste-
hende interinstitutionelle Zusammenarbeit der verschiedenen Träger der Sozialversi-
cherungen und der Fürsorgestellen des Kantons und der Gemeinden müsse deshalb 
weiter entwickelt und ausgebaut werden (Richtlinien S. 43 f.). 

Fragen 3 bis 5 
Im Thurgauer Schulsystem erfolgt keine spezifische Vorbereitung auf den Zustand der 
Arbeitslosigkeit. Hingegen sollen die Schülerinnen und Schüler umfassend auf die Her-
ausforderungen des Lebens vorbereitet werden. So hält § 2 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Volksschule (RB 411.11) für die Primar- und Sekundarstufe I fest, die Volksschule 
fördere Kinder in ihren geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten und erziehe 
sie zu selbständigen, lebenstüchtigen Persönlichkeiten. Auf der Sekundarstufe II legt § 
1 des Gesetzes über die Berufsbildung und die Mittelschulen (RB 413.11) das Gewicht 
auf die Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden Berufsbildung und Mittelschulbil-
dung. Kinder und Jugendliche werden also gezielt darin gefördert, einen ihren Fähigkei-
ten entsprechenden Beruf zu erlernen. Fachliche Ausbildung und Bildung in persönli-
cher Hinsicht sollen einen konstruktiven Umgang mit den vielfältigen Herausforderun-
gen des Lebens ermöglichen. Auf diesem Weg eignen sich die jungen Menschen auch 
Strategien an, um mit zukünftigen kritischen Lebensverhältnissen wie etwa einer Ar-
beitslosigkeit umzugehen. Diese persönliche Bildung erfolgt sowohl im Rahmen der 
verschiedenen Fächer wie auch im Fach Lebenskunde. Im Lehrplan für die Oberstufe 
(nachfolgend: Lehrplan) wird beispielsweise konkret die im Vorstoss angesprochene 
Thematik eines sinnvollen Umgangs mit der Zeit aufgenommen (Lehrplan S. 236: �den 
Jugendlichen Orientierungshilfen für die Gestaltung ihrer Freizeit anbieten�).  

Frage 6 
Der Kanton Thurgau beteiligt sich zusammen mit den übrigen deutschsprachigen Kan-
tonen an der Erarbeitung des Lehrplans 21. Die Grundlagen für diesen neuen Lehrplan 
(nachfolgend: Grundlagen) wurden von den drei deutschsprachigen Regionalkonferen-
zen der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK-Ost, NW EDK, BKZ) am 18. März 2010 
verabschiedet und legen die Fachbereiche, die überfachlichen Themen und überfachli-
chen Kompetenzen fest. Das Themenfeld 'Zukunftsbewältigung' wird dabei in vielfältiger 
Weise berücksichtigt. Auf der Ebene der überfachlichen Themen ist beispielsweise die 
berufliche Orientierung zu erwähnen, in welcher die Entwicklung der persönlichen und 
beruflichen Perspektiven gezielt gefördert werden soll. Bei den überfachlichen Kompe-
tenzen werden personale, soziale und methodische Fähigkeiten gefördert (Grundlagen 
S. 18 - 21). Angesichts dieser laufenden Arbeiten am neuen Lehrplan 21 erscheint eine 
Anpassung des derzeitigen Lehrplans mit einem Lernmodul �Zukunftsbewältigung� nicht 
sinnvoll. 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
Dr. Claudius Graf-Schelling 
 
Der Staatsschreiber 
i.V. Walter Hofstetter 






